
Satzung vom 24.11.2020 zur Änderung der 
Hauptsatzung der Stadt Oberhausen vom 
01.07.2015 
 

Der Rat der Stadt Oberhausen hat in seiner Sitzung am 
16.11.2020 die folgende Satzung zur Änderung der 
Hauptsatzung der Stadt Oberhausen vom 01.07.2015 
beschlossen: 

Artikel 1 

Die Hauptsatzung der Stadt Oberhausen wird wie folgt 
geändert: 

In § 14 (Anregungen und Beschwerden) wird jeweils in 
Absatz 1 und 2 das Wort „Hauptausschuss“ durch die 
Worte „Haupt- und Finanzausschuss“ ersetzt. Damit 
erhält § 14 der Hauptsatzung der Stadt Oberhausen fol-
gende Fassung: 

§ 14 
Anregungen und Beschwerden 

(1) Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 GO NRW 
werden, wenn die Angelegenheit in die Entschei-
dungszuständigkeit des Rates oder eines 
Fachausschusses fällt, durch den Haupt- und 
Finanzausschuss erledigt. 

(2) Anregungen und Beschwerden, die bis dreißig Tage 
vor der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 
eingehen, werden in der nächsten Sitzung, im 
Übrigen in der übernächsten Sitzung behandelt.  

Artikel 2 

Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft. 

 

Bestätigungen des Oberbürgermeisters 
gem. § 2 Abs. 3 Bekanntmachungs-VO 
 

Hiermit bestätige ich,  

1.     dass der Wortlaut des papiergebundene 
Dokumentes der 

       Satzung vom 24.11.2020 zur Änderung der 
Hauptsatzung der Stadt Oberhausen vom 
01.07.2015 

       mit dem Ratsbeschluss vom 16.11.2020 überein-
stimmt. 

2.     dass nach § 2 Abs. 1 und Abs. 2 der Verordnung 
über die öffentliche Bekanntmachung von kommu-
nalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung - 
BekanntmVO) vom 26. August 1999 (GV NRW  
S. 516 / SGV NRW 2023) verfahren worden ist. 

 

Oberhausen, 24.11.2020 

 

Schranz 
Oberbürgermeister 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 

Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994, S. 666) 
in der zur Zeit gültigen Fassung können Verletzungen 
von Verfahrens- oder Formvorschriften gegen diese 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a)     eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b)     die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim-
mung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c)     der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vor-
her beanstandet oder 

d)     der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 

Oberhausen, 24.11.2020 

 

Schranz 
Oberbürgermeister 

 
Öffentliche Bekanntmachung der Geneh-
migung des Änderungsverfahrens 36 MH 
Uhlenhorstweg/Fasanenweg zum Regio-
nalen Flächennutzungsplan der Planungs-
gemeinschaft Städteregion Ruhr auf dem 
Gebiet der Stadt Mülheim 
 

Die Räte der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, 
Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen haben in 
ihren Sitzungen vom 22.06. bis 25.06.2020 die folgende 
Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan für die 
Planungsgemeinschaft der Städteregion Ruhr 
beschlossen: 

36 MH Uhlenhorstweg/Fasanenweg 

Die Landesplanungsbehörde hat die o.g. Änderung zum 
Regionalen Flächennutzungsplan mit Erlass vom  
11. November 2020 (Aktenzeichen: 51.12.03.07-
000001-2020-0005581) gemäß § 39 Abs. 2 Landespla-
nungsgesetz (LPlG) NRW vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. 
S. 430), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW. S. 868), im 
Einvernehmen mit den fachlich zuständigen 
Landesministerien genehmigt. 
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Gemäß § 14 Satz 3 LPlG in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 07.04.2010 (GV. NRW S. 212) in 
Verbindung mit § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728), wird die 
Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan - ein-
schließlich Textteil/Begründung, Umweltbericht und der 
Zusammenfassenden Erklärung - beim Regionalverband 
Ruhr (Regionalplanungsbehörde) sowie den Städten  

- Bochum, Technisches Rathaus, Hans-Böckler-Straße 19, 
Amt für Stadtplanung und Wohnen (Tel.: 0234 910-
2527) 

- Essen, Deutschlandhaus, Lindenallee 10, Amt für 
Stadtplanung und Bauordnung (Tel.: 0201 88-61212) 

- Gelsenkirchen, Rathaus Gelsenkirchen-Buer, 
Goldbergstraße 12, Referat 61 - Stadtplanung  
(Tel.: 0209 169-4236 oder -4014) 

- Herne, Technisches Rathaus, Langekampstraße 36, 
Fachbereich Umwelt und Stadtplanung  
(Tel.: 02323 16-3015) 

- Mülheim an der Ruhr, Technisches Rathaus, Hans-
Böckler-Platz 5, Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und 
Stadtentwicklung (Tel.: 0208 455-6112) 

- Oberhausen, Technisches Rathaus Sterkrade (Gebäude-
teil A), Bahnhofstraße 66, Bereich 5-1/Stadtplanung 
(Tel.: 0208 825-2799) 

zur Einsicht für jedermann niedergelegt. 

 

Über den Inhalt der Änderung wird auf Verlangen bei 
den einzelnen Städten während der öffentlichen 
Dienststunden Auskunft erteilt. Während der 
Geltungsdauer der Corona-Schutzmaßnahmen ist eine 
Einsichtnahme derzeit nur nach telefonischer 
Voranmeldung unter den oben angegebenen 
Telefonnummern und unter Einhaltung der aktuell gel-
tenden Abstands- und Hygienevorschriften möglich. 

Alle Planunterlagen können darüber hinaus auf der 
Internetseite der Städteregion Ruhr 2030 eingesehen 
werden. 

Die Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan 
wird mit den ortsüblichen Bekanntmachungen durch die 
Städte der Planungsgemeinschaft wirksam und mit der 
gesonderten öffentlichen Bekanntmachung durch die 
Landesplanungsbehörde im Gesetz- und Verordnungs-
blatt NRW Ziel der Raumordnung. 

Nach Maßgabe der §§ 4 und 5 Raumordnungsgesetz 
(ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), das 
zuletzt durch Artikel 2 Abs. 15 des Gesetzes vom  
20. Juli.2017 (BGBl. I S. 2808) geändert worden ist, sind 
Ziele der Raumordnung von den öffentlichen Stellen und 
Privaten in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben bei 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu 
beachten. Grundsätze sind nach Maßgabe des § 4 ROG 
von den öffentlichen Stellen und Privaten in 
Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben bei raumbedeut-
samen Planungen und Maßnahmen zu berücksichtigen. 
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Hinweise: 

I.      Gemäß § 11 Abs. 5 ROG wird auf Folgendes 
hingewiesen: 

       Unbeachtlich werden 

       1. eine nach Abs. 1 Nr. 1 und 2 beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften, 

       2. nach Abs. 3 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, 

       3. eine nach Abs. 4 beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über die Umweltprüfung, 

       wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach 
Bekanntmachung der Änderung des Regionalen 
Flächennutzungsplans gegenüber dem Regional-
verband Ruhr (Regionalplanungsbehörde) unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

II.     Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf Folgendes 
hingewiesen: 

       Unbeachtlich werden 

       1.      eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 

       2.      eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplanes und des 
Regionalen Flächennutzungsplanes und 

       3.      nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs, 

       wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach 
Bekanntmachung der Änderung des Regionalen 
Flächennutzungsplans schriftlich gegenüber der 
Gemeinde Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, 
Mülheim an der Ruhr oder Oberhausen unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

III.    Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der geltenden 
Fassung wird darauf hingewiesen, dass die 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung gegen die Änderung des 
Regionalen Flächennutzungsplans nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

       a)     die vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

       b)     die Änderung ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden, 

       c)      die Oberbürgermeister haben die Ratsbe-
schlüsse zur Änderung des Regionalen 
Flächennutzungsplans vorher beanstandet 
oder 

       d)     der Form- und Verfahrensmangel ist 
gegenüber der Gemeinde Bochum, Essen, 
Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr 
oder Oberhausen vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Dieses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Oberhausen, 30.11.2020 
 
Schranz 
Oberbürgermeister 

Entwurf der Haushaltssatzung 2021 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt 
Oberhausen für das Haushaltsjahr 2021 nebst Anlagen 
wird gemäß § 80 Abs. 3 Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) 
öffentlich bekannt gegeben und während der Dauer des 
Beratungsverfahrens ab dem 15.12.2020 bis zur 
Beschlussfassung im Rat der Stadt im Rathaus 
Oberhausen, Zimmer 406, und in den 
Bezirksverwaltungsstellen des Rathauses Osterfeld, 
Zimmer 10, und des Technischen Rathauses Sterkrade, 
Zimmer B 005, während der Dienststunden zur 
Einsichtnahme verfügbar gehalten. 

Darüber hinaus wird der Entwurf der Haushaltssatzung 
2021 nebst Anlagen für Interessierte im Internet auf der 
Homepage der Stadt Oberhausen (www.oberhausen.de) 
zur Verfügung gestellt. 

Einwendungen gemäß § 80 Abs. 3 GO NRW gegen den 
Entwurf der Haushaltssatzung 2021 können Einwohner 
oder Abgabepflichtige innerhalb einer Frist von 14 Tagen 
ab dem Beginn der Auslegung am 15.12.2020 erheben. 
Diese sind schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt 
Oberhausen, Bereich 1-1/Finanzen, Rathaus 
Oberhausen, Schwartzstr. 72, 46042 Oberhausen, 
Zimmer 406, zu erheben.  
 
Oberhausen, 23.11.2020 
 
Schranz 
Oberbürgermeister  

Haushaltssatzung der Stadt Oberhausen 
für das Haushaltsjahr 2021 
 

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.04.2020 (GV. 
NRW. S. 218b, ber. S. 304a), hat der Rat der Stadt 
Oberhausen mit Beschluss vom … folgende 
Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1 
Ergebnisplan und Finanzplan 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die 
für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraus-
sichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden 
Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und 
zu leistenden Auszahlungen und notwendigen 
Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird  

im Ergebnisplan mit 

dem Gesamtbetrag der Erträge auf    914.957.450 EUR 

       davon außerordentliche Erträge gem. § 4 (5) S. 1 
NKF-CIG NRW zur Isolierung der COVID-19-
Pandemie bedingten Haushaltsbelastung  
                                                      65.772.240 EUR 

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                     
                                                            914.109.870 EUR 

im Finanzplan mit 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden 
Verwaltungstätigkeit auf                       817.184.960 EUR 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden 
Verwaltungstätigkeit auf                       865.540.100 EUR 
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dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
Investitionstätigkeit auf                          52.675.610 EUR 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit auf                        107.448.050 EUR 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit auf                     64.144.170 EUR 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit auf                      29.611.760 EUR 

festgesetzt. 

§ 2 
Kreditermächtigung für Investitionen 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur 
Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 

62.963.380 EUR 

festgesetzt. 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigung 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, 
der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künfti-
gen Jahren erforderlich ist, wird auf 

26.286.360 EUR 

festgesetzt.  

§ 4 
Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage 

Wegen fehlenden Eigenkapitals ist eine Bildung der 
genannten Rücklagen nicht möglich. 

§ 5 
Kredite zur Liquiditätssicherung 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditäts-
sicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird 
auf 

1.750.000.000 EUR 

festgesetzt. 

§ 6 
Steuersätze 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind wie folgt 
festgesetzt worden: 

       1.   Grundsteuer 

       1.1) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe 
(Grundsteuer A) auf                                          
                                                           250 v. H. 

       1.2) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf          
                                                                          670 v. H. 

2.     Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag auf         
                                                                          580 v. H. 

§ 7 
Haushaltssanierungsplan 

Nach der Fortschreibung des Haushaltssanierungs-
planes ist 

       - der Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung 
der Konsolidierungshilfen gem. Stärkungspakt-
gesetz im Jahr 2017 wieder hergestellt, 

       - der Haushaltsausgleich ohne Berücksichtigung 
der Konsolidierungshilfen gem. Stärkungspakt-
gesetz im Jahr 2021 wieder hergestellt. 

Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen 
Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung 
des Haushaltsplanes umzusetzen. 

§ 8 
Geringfügigkeit im Sinne von § 81 Abs. 3 GO 

Als geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 GO NRW gel-
ten Auszahlungen für Investitionen, die als Einzelmaß-
nahme einen Betrag von 2 % der Gesamtauszahlungen 
aus Investitionstätigkeit nicht übersteigen. Für den Fall, 
dass für die ungeplanten Investitionen oder Instand- 
setzungen an Bauten gesicherte anteilige investive 
Einzahlungen vorhanden sind, ist die Regelung gemäß 
Satz 1 nicht auf die investiven Auszahlungen, sondern 
auf den Saldo aus Auszahlungen und Einzahlungen 
anzuwenden.  

§ 9 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ 

Auszahlungen 

Bei der Genehmigung über- und außerplanmäßiger 
Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und 
außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen im 
Sinne der §§ 83 Abs. 2 bzw. 85 Abs. 1 GO NRW gelten 
als nicht erheblich: 

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßige 
Verpflichtungsermächtigungen bis einschließlich  
200.000 EUR. 

§ 10 
Wertgrenzen für den Einzelnachweis der 

Investitionsmaßnahmen 

Die Wertgrenze für die Veranschlagung einzelner 
Investitionsmaßnahmen wird 

- für Baumaßnahmen auf                           200.000 EUR 

- für übrige Investitionsmaßnahmen auf       50.000 EUR 

festgesetzt. Bei Investitionen unterhalb der genannten 
Wertgrenzen sind die Einzahlungen und Auszahlungen 
zusammengefasst zu veranschlagen.  
 

Oberhausen, 11.11.2020 
 

Aufgestellt: 

gez. Tsalastras 
Stadtkämmerer 
 

Bestätigt: 

gez. Schranz 
Oberbürgermeister 
 

Amtliche Bekanntmachungen 
Benachrichtigung über öffentliche Zustellungen 

gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW- 

LZG NRW 
 

Die an Herrn Ogheneovo Henry WILLIAMS, zuletzt 
wohnhaft Straßburger Str. 130, 46047 Oberhausen, 
gerichtete Ordnungsverfügung über die Ablehnung 
eines Antrags auf Verlängerung einer Aufenthalts-
erlaubnis sowie Erteilung einer Niederlassungserlaubnis 
wird gemäß der §§ 1 Abs. 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 07.03.2006 (GV. NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 
der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung 
von kommunalem Ortsrecht vom 26.08.1999 
(BekanntmVO) in der jeweils gültigen Fassung durch 
öffentliche Bekanntmachung zugestellt.  

Eine Zustellung auf andere Weise kann nicht erfolgen, 
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da der derzeitige Aufenthalt des Adressaten nicht 
bekannt ist bzw. eine Zustellung im Ausland i. S. d. § 9 
Verwaltungszustellungsgesetz nicht möglich ist. 

Das genannte Dokument liegt bei der Ausländerbehörde 
der Stadt Oberhausen (Technisches Rathaus Sterkrade, 
Bahnhofstraße 66, 46145 Oberhausen), Zimmer 201, 
zur Aushändigung bereit. Ein Vorsprachetermin zur 
Abholung des Schriftstücks kann über die 

E-Mailadresse: abh.terminvergabe@oberhausen.de 

oder der 

Rufnummer: 0208 825 -7887 vereinbart werden. 

Es gilt als zugestellt, wenn seit der Veröffentlichung die-
ser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es 
wird darauf hingewiesen, dass durch die Zustellung 
durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang 
gesetzt werden können, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 

Oberhausen, 25.11.2020 
 

Der Oberbürgermeister 
 

Im Auftrag 
Ohletz 

 

Ziffer 1  
Bekanntmachung der Bezirksregierung 
Düsseldorf  

Online-Konsultation im Rahmen des Planfeststellungs-

verfahrens nach den §§ 43 ff. des Energiewirtschafts-

gesetzes (EnWG) in Verbindung mit den §§ 72 ff. des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nord-

rhein-Westfalen (VwVfG NRW) für die Umbeseilung 

der bestehenden 110-/220-/380-Höchstspannungsfrei-

leitung Büscherhof - Borbeck, Bl. 4582 und der  

220-kV-Höchstspannungsfreileitung Borbeck - 

Trafoanlage LMG, Bl. 2437   

Bezirksregierung Düsseldorf  

25.05.01.02-06/19                   Düsseldorf, 01.12.2020 

 

Ziffer 2  

Für das oben genannte Vorhaben wurde ein 
Planfeststellungsverfahren eingeleitet und dazu vom 
22.06.2020 bis 03.08.2020 die Auslegung der 
Planunterlagen zur Einsichtnahme durchgeführt. Die 
Anhörung wird nun durch eine Online-Konsultation nach 
§ 5 Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) fortgesetzt. 
Diese Online-Konsultation ersetzt den gemäß § 73 Abs. 6 
VwVfG NRW normalerweise durchzuführenden Erörte-
rungstermin, der aufgrund der mit der Corona-Pandemie 
verbundenen Einschränkungen entfällt.  

Im Rahmen dieser Online-Konsultation wird den Trägern 
öffentlicher Belange, den Verbänden nach § 74 Abs. 4 
Satz 4 VwVfG NRW und den Einwendern die Erwide-
rung des Vorhabenträgers auf ihre Stellungnahmen 
durch Einstellung in eine geschützte Ablage im Internet 
zugänglich gemacht. Dies erfolgt durch schriftliche 
Benachrichtigung durch die Planfeststellungsbehörde, 
die das Passwort für den Abruf der Unterlagen beinhaltet. 

Die Unterlagen werden in der Zeit vom 

16.12.2020 bis zum 22.01.2021 (einschließlich) 

auf der Homepage der Bezirksregierung Düsseldorf 
unter der Rubrik „Aktuelle Offenlagen“ 
(http://url.nrw/offenlage) abrufbar sein. 

Die Träger öffentlicher Belange, die Verbände nach § 74 
Abs. 4 Satz 4 VwVfG NRW und die Einwender haben die 
Gelegenheit, sich zu der Erwiderung des Vorhaben-
trägers bis zum Ablauf des 22.01.2021 zu äußern. 

Es wird auf Folgendes hingewiesen: 

1. Die Teilnahme der Online-Konsultation ist nicht 
verpflichtend. Es kann ohne die Mitwirkung eines 
Beteiligten entschieden werden. Unabhängig davon 
wird die Planfeststellungsbehörde die im Einwen-
dungsschreiben vorgebrachten Einwendungen prüfen 
und über diese entscheiden. 

2. Die Einwendungsfrist ist seit dem 17.08.2020 abge-
laufen. Alle erst danach eingegangenen Einwendungen 
sind, soweit sie nicht auf besonderen privatrecht-
lichen Titeln beruhen, verspätet und können im Plan-
feststellungsverfahren nicht mehr berücksichtigt werden. 

3. Die Vertretung durch einen Vertreter ist möglich. Die 
Vollmacht muss in diesem Fall der Planfeststellungs-
behörde innerhalb der Frist zur Stellungnahme zuge-
hen. Auf Unterschriftslisten oder gleichlautenden Schrei-
ben benannte Vertreter benötigen keine Vollmacht.  

4. Wurde auf Unterschriftslisten oder gleichlautenden 
Schreiben ein Vertreter benannt, erfolgt unabhängig 
von der Teilnahmemöglichkeit der Unterzeichnenden 
die Erörterung in der Regel nur mit dem Vertreter. 

5. Mit dem Abschluss der Online-Konsultation ist das 
Anhörungsverfahren beendet.  

6. Die Online-Konsultation stellt nach § 1 Nr. 1 PlanSiG 
die Anhörung der von der betroffenen Öffentlichkeit 
erhobenen Einwendungen im Sinne von § 73 Abs. 6 
VwVfG NRW dar.  

7. Beiträge im Rahmen dieser Konsultation werden dem 
Vorhabenträger und den von ihm Beauftragten zur 
Verfügung gestellt, um eine Erwiderung zu ermög-
lichen. Auf Verlangen werden Name und Anschrift des 
Einwenders vor der Weitergabe der Einwendung 
unkenntlich gemacht, wenn diese Angaben zur ord-
nungsgemäßen Durchführung des Verfahrens nicht 
erforderlich sind.  

8. Sollten Probleme beim Aufrufen des Links, der zur 
geschützten Ablage führt, oder beim Abrufen der dort ab-
gelegten Dateien entstehen, wird an die Planfeststel-
lungsbehörde verwiesen (Ansprechpartner: Herr Quink,  
Tel.: 0211 475-3780, E-Mail: Maximilian.Quink@brd.nrw.de). 

9. Sollten sich Personen als von dem Vorhaben 
Betroffene ansehen, die nicht separat über das Pass-
wort zu der geschützten Ablage informiert wurden, 
sollen sich diese ebenfalls an die Planfeststellungs-
behörde wenden (Ansprechpartner: Siehe Ziffer 8). 

10. Zur Verarbeitung personenbezogener Daten, insbe-
sondere deren Weitergabe an den Vorhabenträger 
im Rahmen des Verfahrens unter Berücksichtigung 
des bereits in Ziffer 7 gegebenen Hinweises, wird auf 
die Datenschutzerklärung verwiesen. Diese kann auf 
der Internetseite der Bezirksregierung Düsseldorf 
unter der Rubrik „Datenschutzbestimmungen“ 
(https://www.brd.nrw.de/service/datenschutz.html) 
abgerufen werden.  

 

Im Auftrag  
 

gez.: Quink 
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Konrad-Adenauer-Allee 46   D-46049 Oberhausen täglich 11 bis 18 Uhr, montags geschlossen www.ludwiggalerie.de
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